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Allgemeine Kfz-Reparaturbedingungen des 

 

Adresse: 
Südlohner Weg 27 | 48703 Stadtlohn 

Telefon: 
+49 2563 8438 

bremsendienst-hoffmann@t-online.de 

www.bremsendienst-hoffmann.de 

- im Folgendem als wir/uns oder Auftragnehmer bezeichnet- 

 

I. Geltungsbereich, Informationen, Allgemeines 
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns und unseren 

Auftraggebern ausschließlich. 
2. Auftraggebern im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Verbraucher, die 

das 18. Lebensjahr vollendet haben, als auch Unternehmer oder rechtsfähige 
Personengesellschaften. Verkauf und Werkleistung an Verbraucher, die das 18. 
Lebensjahr nicht vollendet haben, findet nicht statt. 
a) Unternehmer im Sinne dieser AGB ist entsprechend § 14 BGB jede natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (z.B. Aktiengesellschaft, 
GmbH), die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist 
eine Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben 
und Verbindlichkeiten einzugehen. 

b) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist entsprechend § 13 BGB jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, dass weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

3. Handelt es sich bei dem Auftraggeber um einen Unternehmer, so gelten die AGB in der 
zum Zeitpunkt der Bestellung des Auftraggebern gültigen Fassung als 
Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne dass wir in jedem 
Einzelfall wieder aus sie hinweisen müssten. 

4. Ist der Auftraggeber Unternehmer: In unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen 
Angebotsunterlagen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen sind nur annähernd 
maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht uns ausdrücklich als 
verbindlich bezeichnet worden sind. 

5. Ist der Auftraggeber Unternehmer (§ 14 BGB), gelten die vorliegenden Allgemeinen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder 
ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebern werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. 
Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in 
Kenntnis der AGB des Auftraggebers unsere Leistung vorbehaltlos ausführen. 
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6. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber, 
einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen haben in jedem Fall 
Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für den Inhalt derartiger 
Vereinbarungen ist, vorbehaltlich des Gegenbeweises, ein schriftlicher Vertrag bzw. die 
schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. 
 

II. Angebot, Kostenanschlag, Auftrag, Vertragsschluss 
1. Angebot: Auf Anfrage des Auftraggebern bei uns, vereinbaren wir mit dem Auftraggebern 

einen individuellen Auftrag. Damit ist noch kein Vertrag zustande gekommen. 
2. Kostenanschlag: Wünscht der Auftraggeber eine verbindliche Preisangabe, so bedarf es 

eines schriftlichen Kostenanschlages. Anhand des sodann durch uns zu erstellenden 
Kostenanschlages sehen wir uns 14 Tage lang gebunden.  

3. Sofern der suggerierte und in dem Kostenvoranschlag dargelegte Auftrag durch den 
Auftraggeber nicht erteilt wird, steht es uns frei, eine angemessene und ortsübliche 
Gebühr für die Erstellung des Kostenvoranschlags zu erheben.  

4. Wird der Auftrag erteilt, ist der Kostenanschlag vergütungspflichtig, wenn sich die 
Parteien hierüber vorher geeinigt haben. Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein 
Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag mit der 
Auftragsrechnung verrechnet.  

5. Der Kostenanschlag stellt die Schätzung durch Experten dar. Durch unerwarteten 
Mehraufwand oder Preissteigerungen, o.ä. kann es immer zu unwesentlichen 
Abweichungen der Endrechnung bis zu 15% kommen, ohne dass wir vorher darauf 
hinweisen müssen. 

6. Preisangaben und Kostenvoranschlag enthalten die Preise inklusive Umsatzsteuer.  
7. Der Auftraggeber weist auf ihm bekannte, insbesondere verdeckte Mängel hin, die in der 

Kalkulation zu berücksichtigen sein könnten. 
8. Auftrag 

a. Im Auftragsschein oder im Bestätigungsschreiben sind die zu erbringenden 
Leistungen bezeichnet und der voraussichtliche oder verbindliche 
Fertigstellungstermin angegeben.  

b. Der Auftrag ermächtigt den Auftragnehmer, Unteraufträge zu erteilen und 
Probefahrten sowie Überführungsfahrten durchzuführen.  

c. Übertragungen von Rechten und Pflichten des Auftraggebers aus dem Auftrag 
bedürfen der Zustimmung des Auftragnehmers in Textform. Dies gilt nicht für einen 
auf Geld gerichteten Anspruch des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer. Für 
andere Ansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer bedarf es der 
vorherigen Zustimmung des Auftragnehmers dann nicht, wenn beim Auftragnehmer 
kein schützenswertes Interesse an einem Abtretungsausschluss besteht oder 
berechtigte Belange des Auftraggebers an einer Abtretbarkeit des Rechtes das 
schützenswerte Interesse des Auftragnehmers an einem Abtretungsausschluss 
überwiegen. 

9. Zum Vertragsschluss ist es ausreichend, wenn der Auftraggeber das in Form des 
Kostenvoranschlages unterbreitete Angebot annimmt. Dies kann durch Unterzeichnung 
des Auftragsscheins durch den Auftraggeber geschehen. 

 
III. Eigentumsvorbehalt, Zurückbehaltungs- und Pfandrecht, Entsorgung 
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1. Eigentumsvorbehalt: Soweit eingebaute Teile nicht wesentliche Bestandteile des 
Auftragsgegenstandes geworden sind, behalten wir uns das Eigentum hieran bis zur 
vollständigen Bezahlung vor. 

2. Ist der Auftraggeber Unternehmer, behalten wir uns bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum an den eingebauten Teilen vor. 

3. Zurückbehaltungsrecht und Pfandrecht: Wir können so lange die Herausgabe eines 
Fahrzeuges oder sonstigen zu bearbeitenden Gegenstandes verweigern, bis alle unsere 
fälligen Forderungen gegen den Auftraggeber erfüllt sind. In gleichem Umfang steht uns 
ein vertragliches Pfandrecht zu. 

4. Entsorgungskosten, die unmittelbar aus dem Einzelauftrag resultieren, hat der 
Auftraggeber zu tragen. 
 

IV. An-, Ablieferung 
1. Der Auftraggeber übergibt die zu bearbeitende Fahrzeuge oder Gegenstände 

grundsätzlich zum vereinbarten Termin in unsere Werkstatt.  
2. Wird ausnahmsweise eine Abholung der Fahrzeuge oder Gegenstände durch uns 

vereinbart, so trägt der Auftraggeber die Kosten. 
3. Ebenso trägt der Auftraggeber Kosten eine Überführung des Fahrzeugs oder 

Gegenstandes nach Fertigstellung zum Auftraggeber, wenn eine solche vereinbart 
wurde. 
 

V. Fertigstellung 
1. Der Fertigstellungstermin ändert sich bei verspäteter Anlieferung des Auftraggebers.  
2. Ebenso kann es zu Verzögerungen des Fertigstellungstermins kommen, wenn 

Zulieferungen ohne unser Verschulden nicht termingerecht erfolgen oder sich der 
Arbeitsumfang unerwartet erhöht. Treten damit Änderungen gegenüber dem 
Ursprungsauftrag ein und entsteht dadurch eine Verzögerung, nennt der Auftragnehmer 
unverzüglich einen neuen zeitnahen Fertigstellungstermin. 

3. Der Auftraggeber ist nach Überschreitung des zugesagten Fertigstellungstermin 
angehalten, uns schriftlich unter angemessener Fristsetzung von mindestens einer 
Woche aufzufordern, unsere Leistung zu bewirken. Wenn wir diese Nachfrist fruchtlos 
verstreichen lassen, so ist der Auftraggeber berechtigt, nach seiner Wahl dem 
Auftraggeber ein möglichst gleichwertiges Ersatzfahrzeug nach den jeweils hierfür 
gültigen Bedingungen des Auftragnehmers kostenlos zur Verfügung zu stellen oder 80% 
der Kosten für eine tatsächliche Inanspruchnahme eines möglichst gleichwertigen 
Mietfahrzeuges zu erstatten. Der Auftraggeber hat das Ersatz- oder Mietfahrzeug nach 
Meldung der Fertigstellung des Auftragsgegenstandes unverzüglich zurückzugeben; 
weitergehender Verzugsschadensersatz ist ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist auch 
für die während des Verzugs durch Zufall eintretende Unmöglichkeit der Leistung 
verantwortlich, es sei denn, dass der Schaden auch bei rechtzeitiger Leistung 
eingetreten wäre. Bei gewerblich genutzten Fahrzeugen kann der Auftragnehmer statt 
der Zurverfügungstellung eines Ersatzfahrzeugs oder der Übernahme von 
Mietwagenkosten den durch die verzögerte Fertigstellung entstandenen Verdienstausfall 
ersetzen.  

4. Die Haftungsausschlüsse in Ziffer 3 gelten nicht für Schäden, die auf einer grob 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Auftragnehmers, seines 
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gesetzlichen Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie bei Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit.  
 

VI. Höhere Gewalt 
1. Ereignisse höherer Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Corona, Pandemien, 

berechtigen uns, die Fertigstellung, um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Der höheren Gewalt stehen Streik, 
Aussperrung oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z.B. unverschuldete 
Betriebsstörungen, oder Transportverzögerungen oder –unterbrechungen, 
unverschuldeter Rohstoff- oder Energiemangel, gleich, die uns die rechtzeitige 
Fertigstellung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen. Dies gilt auch, wenn 
die vorgenannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem 
Unterlieferanten eintreten. 

2. Wir haften bei Verzögerung der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit unsererseits oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer 
leicht fahrlässig verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 

VII. Abnahme  
1. Die Abnahme des Auftragsgegenstandes durch den Auftraggeber erfolgt im Betrieb des 

Auftragnehmers, soweit nichts anderes vereinbart ist. 
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Auftragsgegenstand innerhalb von 1 Woche ab 

Zugang der Fertigstellungsanzeige und Aushändigung oder Übersendung der Rechnung 
abzuholen. Im Falle der Nichtabnahme kann der Auftragnehmer von seinen gesetzlichen 
Rechten Gebrauch machen.  

3. Bei Reparaturarbeiten, die innerhalb eines Arbeitstages ausgeführt werden, verkürzt sich 
die Frist auf 2 Arbeitstage.  

4. Bei Abnahmeverzug kann der Auftragnehmer die ortsübliche Aufbewahrungsgebühr 
berechnen. Der Auftragsgegenstand kann nach Ermessen des Auftragnehmers auch 
anderweitig aufbewahrt werden. Kosten und Gefahren der Aufbewahrung gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 
 

VIII. Zahlung 
a. Unsere Rechnungen sind grundsätzlich mit Abnahme ohne jeden Abzug fällig.  
b. Ist eine Zahlung auf Rechnung vereinbart, tritt Zahlungsverzug spätestens nach 

Ablauf von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung ein. Dies gilt für Verbraucher nur 
dann, wenn sie in unserer Rechnung darauf ausdrücklich hingewiesen worden sind. 
Die rechtzeitige Zahlung ist nur dann gegeben, wenn der Rechnungsbetrag innerhalb 
dieser Frist auf einem unserer Geschäftskonten zu dessen endgültiger freier 
Verfügung eingegangen ist. 

c. Ab Verzug wird die offene Forderung bei Verbrauchern in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz verzinst.  

d. Sofern es sich bei den Auftraggebern um einen Unternehmer handelt, wird ab Verzug 
die offene Forderung mit 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
verzinst. Wird ein höherer Zinssatz durch Inanspruchnahme von Bankkrediten etc. 
nachgewiesen, sind wir jedoch berechtigt, den höheren Zinssatz geltend zu machen.  
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e. Stellt sich während der Auftragsausführung heraus, dass der vereinbarte Erfolg 
wegen verdeckter Mängel am Auftragsgegenstand nicht erreicht werden kann, so 
sind die bis zu diesem Zeitpunkt ausgeführten Leistungen voll zu vergüten. 

f. Die Berechnung eines Tauschpreises im Tauschverfahren setzt voraus, dass das 
ausgebaute Aggregat oder Teil dem Lieferumfang des Ersatzaggregats oder -teils 
entspricht und dass es keinen Schaden aufweist, der die Wiederaufbereitung 
unmöglich macht. 
 

IX. Haftung für Sachmängel  
1. Bei Verträgen mit Verbrauchern finden die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen 

Anwendung. 
2. Ansprüche des Auftraggebers, wenn der Auftraggeber Unternehmer ist, wegen 

Sachmängeln verjähren - gleich aus welchem Rechtsgrund – in 1 Jahr, bei gebrauchten 
Sachen und Austauchteilen in 6 Monate ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart 
ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  

3. Nimmt der Auftraggeber den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels ab, 
stehen ihm Sachmängelansprüche nur zu, wenn er sich diese bei Abnahme vorbehält.  

4. Ist Gegenstand des Auftrags die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender 
beweglicher Sachen und ist der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Unternehmer, der bei 
Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt, verjähren Ansprüche des Auftraggebers wegen 
Sachmängeln in einem Jahr ab Ablieferung bzw. Abnahme.  

5. Die Verjährungsverkürzungen gelten nicht für Schäden, die auf einer grob fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Verletzung von Pflichten des Auftragnehmers, seines gesetzlichen 
Vertreters oder seines Erfüllungsgehilfen beruhen sowie bei Verletzung von Leben, 
Körper oder Gesundheit. 

6. Hat der Auftragnehmer nach den gesetzlichen Bestimmungen für einen Schaden 
aufzukommen, der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet der Auftragnehmer 
beschränkt: Die Haftung besteht nur bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, etwa 
solcher, die der Auftrag dem Auftragnehmer nach seinem Inhalt und Zweck gerade 
auferlegen will oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Auftrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei Vertragsabschluss 
vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.  

7. Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch 
leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Für die vorgenannte Haftungsbeschränkung 
und den vorgenannten Haftungsausschluss gilt Ziffer 2 dieses Abschnitts entsprechend. 

8. Unabhängig von einem Verschulden des Auftragnehmers bleibt eine etwaige Haftung 
des Auftragnehmers bei arglistigem Verschweigen des Mangels, aus der Übernahme 
einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und nach dem Produkthaftungsgesetz 
unberührt. 

9. Eine Gewährleistung erfolgt nicht, wenn gelieferte Gegenstände und Sachen durch 
unsachgemäßen Gebrauch beschädigt werden oder bei Abnutzung und Verschleiß. 
Gleiches gilt bei unsachgemäßem Einbau von Bauteilen oder mangelhaften Bauteilen 
durch den Auftraggebern oder einen von ihm beauftragten Dritten.  

10. Soll eine Mängelbeseitigung durchgeführt werden, gilt folgendes:  
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a. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Auftraggeber beim Auftragnehmer geltend 
zu machen; bei mündlichen Anzeigen händigt der Auftragnehmer dem Auftraggeber 
eine Bestätigung über den Eingang der Anzeige in Textform aus. 

b. Wird der Auftragsgegenstand wegen eines Sachmangels betriebsunfähig, kann sich 
der Auftraggeber mit vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers an einen anderen 
Kfz-Meisterbetrieb wenden. In diesem Fall hat der Auftraggeber in den 
Auftragsschein aufnehmen zu lassen, dass es sich um die Durchführung einer 
Mängelbeseitigung des Auftragnehmers handelt und dass diese ausgebauten Teile 
während einer angemessenen Frist zur Verfügung zu halten sind. Der Auftragnehmer 
ist zur Erstattung der dem Auftraggeber nachweislich entstandenen Reparaturkosten 
verpflichtet. 

c. Im Falle der Nachbesserung kann der Auftraggeber für die zur Mängelbeseitigung 
eingebauten Teile bis zum Ablauf der Verjährungsfrist des Auftraggegenstandes 
Sachmängelansprüche aufgrund des Auftrags geltend machen. Ersetzte Teile werden 
Eigentum des Auftragnehmers.  
 

X. Haftung für sonstige Schäden  
1. Wir haften nicht für das Abhandenkommen und die Beschädigung von im Fahrzeug 

belassenen Gegenständen, soweit diese ihm nicht ausdrücklich zur Aufbewahrung 
überantwortet worden sind.  

2. Sonstige Ansprüche des Auftraggebers, die nicht in Abschnitt IX. „Haftung für 
Sachmängel“ geregelt sind, verjähren in der regelmäßigen Verjährungsfrist.  

3. Für Schadensersatzansprüche gegen den Auftragnehmer gelten die Regelungen in 
Abschnitt IX. „Haftung für Sachmängel“, Ziffer 5 und 7 entsprechend. 

4. In Fällen des Verzuges gegenüber einem Unternehmer, mit Ausnahme bei höherer 
Gewalt (s. Punkt VI.), wird unsere Haftung für den Schadensersatz neben der Leistung 
auf insgesamt 5 % und für den Schadensersatz statt der Leistung (einschließlich des 
Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 5 % des Wertes des Auftrags 
begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebern sind – auch nach Ablauf einer 
uns gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. 
 

XI. Gerichtsstand, anwendbares Recht 

1. Gerichtsstand 

Sofern der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 

rechtlichen Sondervermögen ist, vereinbaren die Parteien als Gerichtsstand 48703 Stadtlohn. Der 

gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auftraggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland 

hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland 

verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung 

nicht bekannt ist 

2. Recht 

Hinsichtlich aller Rechte und Pflichten aus dem mit uns abgeschlossenen Vertrag findet deutsches 

Recht Anwendung.  

XII. Außergerichtliche Streitbeilegung  

1. Kfz-Schiedsstellen  

a. Wir nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

teil. Zuständig ist die  

Universalschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.,  
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Straßburger Straße 8,  

77694 Kehl am Rhein (https://www.verbraucher-schlichter.de). Die Anrufung muss 

unverzüglich nach Kenntnis des Streitpunktes durch Einreichung eines Schriftsatzes 

(Anrufungsschrift) bei der Schiedsstelle erfolgen.  

b. Durch die Entscheidung der Kfz-Schiedsstelle wird der Rechtsweg nicht ausgeschlossen.  

c. Durch die Anrufung der Kfz-Schiedsstelle ist die Verjährung für die Dauer des Verfahrens 

gehemmt.  

d. Das Verfahren vor der Kfz-Schiedsstelle richtet sich nach deren Geschäfts- und 

Verfahrensordnung, die den Parteien auf Verlangen von der Kfz-Schiedsstelle 

ausgehändigt wird.  

e. Die Anrufung der Kfz-Schiedsstelle ist ausgeschlossen, wenn bereits der Rechtsweg 

beschritten ist. Wird der Rechtsweg während eines Schiedsstellenverfahrens beschritten, 

stellt die Kfz-Schiedsstelle ihre Tätigkeit ein.  

f. Für die Inanspruchnahme der Kfz-Schiedsstelle werden Kosten nicht erhoben.  

 
 
(Stand 04/23) 

 


